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Planzeichenerklärung

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Die festgesetzten Gewerbegebiete GE dienen gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO vorwiegend der
Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.

1.2 In den Gewerbegebieten GE sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig

a. Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche Betriebe,
b. Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude,
c. Tankstellen,
d. Anlagen für sportliche Zwecke.

1.3 In den Gewerbegebieten GE gemäß § 8 BauNVO sind Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie auf Dachflächen sowie als Fassadenanlagen allgemein zulässig. 
Freiflächenanlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind nur als Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO zulässig und dürfen eine Fläche von maximal 10 % der Grund-
stücksfläche nicht überschreiten.

1.4 In den Gewerbegebieten GE sind gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig

a. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind,

b. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
c. Vergnügungsstätten.

1.5 In den Gewerbegebieten GE sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO unzulässig

a. eigenständige Lagerhäuser und Lagerplätze (Anlagen dieser Art für betriebseigene
Zwecke bleiben hiervon unberührt),

b. eigenständige Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, soweit sie nicht als
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO einzuordnen sind.

1.6 Die festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete GEe dienen gemäß § 8 Abs. 1 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die
das Wohnen nicht wesentlich stören.

1.7 In den eingeschränkten Gewerbegebieten GEe sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO allgemein
zulässig

a. Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche Betriebe,
b. Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude,

1.8 In den eingeschränkten Gewerbegebieten GEe sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO 
ausnahmsweise zulässig

a. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind,

b. Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten sowie Läden mit
nahversorgungsrelevanten Sortimenten, die der Versorgung des Gebietes dienen,

c. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
d. Tankstellen.

1.9 In den eingeschränkten Gewerbegebieten GEe sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO unzulässig

a. eigenständige Lagerhäuser und Lagerplätze (Anlagen dieser Art für betriebseigene
Zwecke bleiben hiervon unberührt),

b. eigenständige Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, soweit sie nicht als
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO einzuordnen sind,

c. Vergnügungsstätten,
d. Anlagen für sportliche Zwecke.

2. Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhe ist gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO für jedes 
Gewerbegebiet festgelegt. Für die Gewerbegebiete GE 1, GE 2, GE 3 sowie für das 
Eingeschränkte Gewerbegebiet GEe 1 ist eine maximal zulässige Gebäudehöhe von
20,00 m festgesetzt. Eine Abweichung ist für GE 1, GE 2, GE 3 und GEe 1 aufgrund 
besonderer Zweckbestimmung oder aufgrund besonderer betrieblicher Anforderungen
um 50% ausnahmsweise zulässig. Für das Eingeschränkte Gewerbegebiet GEe 2 ist eine
maximal zulässige Gebäudehöhe von 12,00 m festgesetzt. Die Bezugshöhe gemäß
§ 18 Abs. 1 BauNVO ist die Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche in Gebäudemitte.

2.2 Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) und die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) sind
gemäß §§ 19 und 20 BauNVO i.V.m. § 17 BauNVO für alle Baugebiete gemäß 
Planzeichnung festgesetzt.

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 10 BauGB, § 22 und 23 BauNVO

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Flächen für Landwirtschaft und Wald

Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 Buchstabe a und b BauGB

Sonstige Planzeichnen

Räumlicher Geltungsbereich
§ 9 Abs. 7 BauGB

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl.
2025 I Nr. 348) geändert worden ist.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl.
2025 I Nr. 348) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert
worden ist.

Brandenburgische Bauordnung (BbgBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
November 2018 (GVBl.I/18, Nr. 39), die zuletzt durch Gesetz vom 28. September 2023
(GVBl.I/23, Nr. 18) geändert worden ist.

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 227), Neugefasst
durch Bek. v. 18.8.2023 I Nr. 227.

Planzeichnung
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Art und Maß der baulichen Nutzung
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Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen

Für Planzeichen des amtlichen Vermessungsplans siehe Zeichenvorschrift für Vermessungsrisse
(ZV-RISS) des Landes Brandenburg, im Runderlass III Nr. 2 /1999 vom 7. Juni 1999, Az.: III/2 -
64-03, herausgegeben durch das Landministerium des Inneren.

Anpflanzung von Feldgehölz (M 1)
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Erhaltungsflächen
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DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
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Vorhabenträger:
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Bebauungsplan
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Verlängerung Werner-von-Siemens-Straße

Übersichtsplan

Umgrenzung von Flächen mit
Bindung für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen,
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Bepflanzungen sowie Gewässern

Zweckbestimmung:
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Planstand:
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Planverfasser:

§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

Zweckbestimmung:

Erhalt von Ruderalfluren
(E 2)

Entwicklung von Extensivgrünland (M 3, M 4)

B Eidechsenhabitate

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

3.1 Für alle Gewerbegebiete ist eine offene Bauweise festgesetzt.

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO als Baugrenze festgesetzt.
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß von maximal 1,50 m ist ausnahmsweise 
zulässig.

4. Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11, 20 BauGB

4.1 Die mit Planstraße A gekennzeichnete Verkehrsfläche ist als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Sie dient
der Erschließung des Gewerbegebietes. Innerhalb der Straßenverkehrsfläche sind Anlagen für den Fuß- 
und Radverkehr sowie Versorgungsleitungen zulässig.

4.2 Anschlüsse in Form von Grundstücksein- und -ausfahrten sowie Betriebsstraßen sind nur in den Bereichen
zulässig, die nicht als Bereich ohne Ein- und Ausfahrt gekennzeichnet sind. Davon ausgenommen sind 
Fuß- und Radwege, welche ausschließlich dem nicht motorisierten Personenverkehr dienen.

4.3 Die mit Planstraße B gekennzeichnete Verkehrsfläche ist als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Sie dient
der internen Erschließung der Gewerbegrundstücke sowie der Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen.
Anlagen für Fuß- und Radverkehr sind weiterhin zulässig.

4.4 Von der Anlage einer internen Erschließungsstraße innerhalb der Fläche nach Ziffer 4.2 kann abgesehen
werden, sofern die Erschließung der Baugrundstücke auf andere geeignete Weise gesichert ist.

5. Führung von oberirdischen Versorgungsleitungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

5.1 Im Bereich der vorhandenen 110-kv-Freileitung sind die Vorgaben des Betreibers sowie die geltenden 
Richtlinien DIN EN 50341 (DIN VDE 0210) sowie DIN VDE 0105 und DGUV Vorschrift 3 unter der Trasse
und der Schutzraum (20.00 m beidseitig der Trassenachse) im Trassenverlauf zu beachten.

6. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

6.1 Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu versickern oder
zurückzuhalten und vorzugsweise selbst zu nutzen, sofern wasserrechtliche Belange nicht entgegenstehen.

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB

7.1 Auf der mit M 1 gekennzeichneten Fläche ist ein Feldgehölz aus Baum- und Straucharten der 
Gehölzartenliste A und D als Trupp-Pflanzung (70 Pflanzplätze/ha á 20 Pflanzen/Trupp) entsprechend
Pflanzschema A anzulegen. Es ist herkunftszertifiziertes, gebietseigenes Pflanzgut mit den folgenden 
Mindestqualitäten zu verwenden: Heister im 5 l-Container, Höhe 150 - 200 cm, sowie verpflanzte Sträucher
mit 4 - 6 Trieben, Höhe 60 - 100 cm. Die Zwischenräume sind der natürlichen Sukzession zu überlassen.

7.2 Die mit M 2 gekennzeichnete Fläche ist mit einer drei- bis fünfreihigen Sichtschutzhecke bestehend aus 
gebietseigenen Arten der Gehölzartenlisten A und D anzulegen. Je 100,00 m² Pflanzfläche sind mindestens
zwei Bäume mit Mindeststammumfängen von 12 - 14 cm und 75 Sträucher in der Mindestpflanzqualität 
verpflanzte Sträucher mit 4 - 6 Trieben, Höhe 60 - 100 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die 
Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme herzustellen und bei 
Abgang gleichwertig zu ersetzen.

7.3 Die mit M 3 und M 4 gekennzeichneten Flächen sind dauerhaft als Extensivgrünland zu entwickeln. Entlang
der südlichen Randbereiche des Feldgehölzes (M 1) sind auf dem Extensivgrünland (M 3) insgesamt zwei
Sonderhabitate entsprechend dem Schema ‚Sonderhabitat Zauneidechse‘ mit dazwischen liegenden 
jeweils 200,00 m² großen Sandlinsen (Schichtdicke mindestens 1,00 m) anzulegen und dauerhaft von Be-
wuchs freizuhalten.

7.4 Die mit P 1 gekennzeichnete Fläche ist entsprechend Pflanzschema B mit einer drei- bis fünfreihigen 
Strauchpflanzung als Sichtschutzhecke bestehend aus gebietseigenen Arten der Gehölzartenliste D der 
Mindestpflanzqualität verpflanzte Sträucher mit 4 - 6 Trieben, Höhe 60 - 100 cm zu bepflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme
herzustellen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

7.5 Die mit E 1 gekennzeichnete Fläche stellt eine nachrichtliche Übernahme dar, welche unberührt zu 
erhalten ist. Für die mit E 3 gekennzeichnete Waldbestandsfläche gilt dies äquivalent. Die mit E 2 
gekennzeichnete Fläche ist dauerhaft als Ruderalflur zu erhalten. Die Gras- und Staudenfluren sind im 
Rotationsprinzip auf jeweils 30 Prozent der Gesamtfläche im 3-Jahres-Turnus im zeitigen Frühjahr zu 
mähen. Einzelgehölze mit einem Anteil von max. 10 Prozent an der Gesamtfläche sind zu erhalten.

7.6 Die Werner-von-Siemens-Straße (Planstraße A) ist beidseitig sowie die Planstraßen B ist einseitig mit 
Gehölzen zu begrünen, wobei der Anteil von Strauchpflanzungen maximal 30 Prozent an der Gesamtlänge
des Straßenraums betragen darf. Es sind Bäume der Gehölzartenliste A bis C mit einem Mindeststamm- 
umfang von 12 bis 14 cm und einem Abstand von im Mittel 10,00 m in der Reihe zu pflanzen. Die Baum-

GRZ

5.0 m Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Anpflanzung:

Bäume

Erhalt von Baumflächen
(E 1, E 3)

M 1 Nummerierung der
Maßnahmenflächen

Allgemeine Hinweise

Pl
ot

da
tu

m
: 1

6.
03

.2
02

6,
 B

la
ttf

or
m

at
: I

SO
 A

0,
 B

la
ttg

rö
ße

: 8
41

 x
 1

00
0 

m
m

Liegenschaftskarte

Hersteller: [Name]
[Titel]
[Adresse]

Telefon:
E-Mail:

[Nummer]
[E-Mail]

Kartenstand: XX.XX.2025

Gemarkung: Dissenchen Lagesystem: UMT33/ETRS89

Flur: Flur 001, Flur 002 Höhensystem: DHHN2016

Flurstücke: Flur 1:  233, 234, 235, 241, 253, 419, 581, 655, 658, 242, 776, 777 sowie Teile 232, 300,
299, 298, 297, 775;

Flur 2:  238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 515, 863, 866, 881, 884, 885 sowie Teile 248,
249, 250, 251, 252, 520.

GE(e) 1 Nummerierung der Gewerbegebiete

Regelungen für Stadterhaltung und Denkmalschutz
§ 9 Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen
(Bodendenkmal)D

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Dissenchen -
Verlängerung Werner-von-Siemens-Straße" in der Fassung vom XX.XX.2026 und die
textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Cottbus/ Chóśebuz vom XX.XX.2026 übereinstimmt.

Katastervermerk

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit dem Stand
vom XX.XX.2026 und weist die planungsrelevanten Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze
vollständig nach.

Cottbus, den Siegel Unterschrift

Cottbus, den Siegel Unterschrift

Cottbus, den Siegel Unterschrift

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewässern

Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern (M 2)

Teilgebiet L(EK), T L(EK), N
GE 1 63 41

GE 2 64 43

GE 3 63 42

GEe 1 56 34

GEe 2 55 34

Gehölzartenliste gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Verfahrensvermerke
Vermerk über den Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dissenchen, Verlängerung Werner-von-Siemens-Straße"
in der Fassung vom XX.XX.2026 wurde am XX.XX.2026 von der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde
gebilligt.

Cottbus, den Siegel Unterschrift

Bekanntmachungsvermerk

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer
während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und bei der über den
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt für die Stadt Cottbus/Chóśebuz am
XX.XX.2026 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist gemäß § 215
Abs. 1 BauGB auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen worden.

pflanzungen sind in mindestens 6,00 m² großen Pflanzinseln auszuführen. Sträucher sind 
gemäß der Gehölzartenliste D und E in der Qualität verpflanzter Strauch, 4 bis 6 Triebe, 
Höhe 60 bis 100 cm mit maximalen Abständen von 1,25 m untereinander zu pflanzen. 
Eine Abweichung von den Abstandsregeln aufgrund der Anlage von Ein- und Ausfahrten 
sowie von Einmündungen von Betriebsstraßen ist zulässig. Abgänge sind nachzupflanzen.

7.7 Innerhalb der Straßenverkehrsfläche der Haasower Straße ist eine Baumreihe bestehend 
aus 18 Bäumen der Gehölzartenliste C mit einem Mindeststammumfang von 12 bis 14 cm 
und Abständen von 10,00 m in der Reihe zu pflanzen (Kennzeichnung P 2). Die Baum- 
pflanzungen sind in mindestens 6,00 m² großen offenen Baumscheiben auszuführen. 
Abgänge sind nachzupflanzen.

7.8 Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je 
angefangene fünf Stellplätze ist ein Laubbaum der Gehölzartenliste in einer mindestens 
6,00 m² großen Pflanzinsel zu pflanzen.

7.9 Je angefangene 1.000,00 m² Grundstücksfläche sind jeweils 50,00 m² Sträucher sowie ein 
hochstämmiger Laubbaum der Gehölzartenliste A bis F mit den folgenden Mindestpflanz- 
qualitäten zu pflanzen: Hochstämme mit Mindeststammumfang 12 - 14 cm und verpflanzte 
Sträucher mit 4 - 6 Trieben, Höhe 60 - 100 cm. Die Pflanzungen sind spätestens eine 
Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme herzustellen und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen.

7.10 Einfriedungen sind so auszuführen, dass zwischen der Unterkante der Einfriedung und der 
Geländeoberfläche ein Abstand von mindestens 10 cm verbleibt, um die Durchlässigkeit für 
Kleintiere zu gewährleisten.

7.11 Außenbeleuchtungen sind blendfrei und nach unten gerichtet auszuführen. Es sind 
insektenfreundliche Leuchtmittel mit geringem UV- und Blauanteil zu verwenden. 
Beleuchtungsanlagen dürfen angrenzende Grünflächen und Gehölzstrukturen nicht 
dauerhaft aufhellen.

7.11 Werbeanlagen mit blinkendem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig.

8. Gebiete zum zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b, bb BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 BImSchG

8.1 Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle 
angegebenen Emissionskontingente L(EK) nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) 
noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten. Die Einhaltung der Emissionskontingente ist 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach DIN 45691 (2006-12) nachzuweisen.

A Großkronige Baumarten (Endbreite > 10 m)

Gebietsheimische Arten (Maßnahme G1, G2, G4):

Feldahorn (Acer campestre)
Feldulme (Ulmus minor)
Hainbuche (Carpinus betulus)

Sandbirke (Betula pendula)
Sommerlinde (Tilia platyphyllus)
Spitzhorn (Acer platanoides)

Stieleiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Quercus petraea)
Winterlinde (Tilia cordata)

Sonstige Arten (Maßnahme G1, G2):

Baumhasel (Corylus colurna)
Esskastanie (Castanea sativa)
Platane (Platanus acerifolia)

Roteiche (Quercus rubra)
Scharlach-Eiche (Quercus coccinea)
Silberlinde (Tilia tomentosa)

Vogelkirsche (Prunus avium)
Zerreiche (Quercus cerris)

Eingeschränktes Gewerbegebiet
§ 8 BauNVO iVm. § 1 Abs. 5, 6 und
9 BauNVO

GEe

GFZ Geschossflächenzahl

Oberirdisch (110-kv-Leitung mit Schutzstreifen)

Hauptversorgungsleitungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Stadt- und Liegenschaftskarte

Fläche für Wald

L

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
§ 9 Abs. 7 Nr. 21 BauGB

Belastung mit Leitungsrechten

Umgrenzung von Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Zweckbestimmung:

Anpflanzung von Bäumen
und Sträuchern (P 1)

Erhaltung:

Bäume

Fuß- und RadverkehrF/R

9. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO

9.1 Zu Nachbargrundstücken ist in der Regel ein Abstand von 3,00 m, zur Haasower Straße ein
Abstand von 5.00 m und zur Branitzer Straße ein Abstand gemäß Planzeichnung 
mindestens einzuhalten.

9.2 Außenwandflächen ohne Fenster mit einer Größe von mehr als 50,00 m² sind mit Kletter- 
pflanzen der Gehölzartenliste G zu begrünen. Pro drei Meter Wandlänge ist mindestens 
eine geeignete Kletterpflanze zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der durchwurzelbare 
Bodenraum muss mindestens 1,00 m³ betragen.

9.3 Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis zu 15° sind ab einer 
Gesamtfläche von 100,00 m² mit Ausnahme notwendiger technischer Anlagen, 
nutzbarer Freibereiche auf den Dächern oder Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und 
des Sonnenlichtes (einschließlich Glasdächer, Oberlichter u. ä.). zu begrünen. Die durch- 
wurzelbare Mindestsubstratdicke beträgt 12 - 15 cm.

9.4 Innerhalb der Gewerbeflächen sind nicht überbaute Grundstücksflächen gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. Schottergärten sind unzulässig.

Fläche für Landwirtschaft

1. Im Raum der Branitzer Straße ist im Geltungsbereich mit Bodendenkmälern zu rechnen. Bei
entsprechenden Funden bei Baumaßnahmen und darüber hinaus ist nach Maßgabe des 
Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes § 11 und 16 BbgDSchG zu verfahren.

2. Auf den mit M 1, M 2, M 3, M 4 sowie E 1, E 2 und E 3 sowie P 1 gekennzeichneten Flächen
ist der jeweilige Grundstückseigentümer entsprechend geltender Vorschriften pflege- und 
unterhaltungspflichtig, sofern keine anderweitig lautenden Vereinbarungen getroffen
werden.

3. Verstöße gegen die gem. § 87 BbgBO im Bebauungsplan aufgenommenen bauordnungs- 
rechtlichen Festsetzungen werden gem. § 85 BbgBO als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

P 1 Nummerierung der Pflanzflächen

B Mittelkronige Baumarten (Endbreite 7 – 10 (12) m) (Maßnahme M 1, M 2)

Amberbaum (Liquidambar styraciflua)
Blumenesche (Fraxinus ornus)
Gemeiner Trompetenbaum (Catalpa
bignonioides)

Mehlbeere (Sorbus aria)
Resista-Ulmensorten (Ulmus RESISTA© )
Scharlach-Eiche (Quercus coccinea)

Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia)
Späths Erle (Alnus spaethii)
Zelkovie (Zelkova serrata)

C Schmalkronige Baumarten (Endbreite 2 – 7 m) (Maßnahme M 1, M 2, P 2)

Feldahorn "Huibers Elegant" (Acer campestre
"Huibers Elegant")
Feldahorn "Elsrijk" (Acer campestre "Elsrijk")
Säulenförmiger Spitzahorn (Acer platanoides
"Columnare")
Spitzahorn "Olmstedt" (Acer platanoides
"Olmstedt")
Schmalkroniger Rotahorn (Acer rubrum
"Scanlon")

Felsenbirne (Amelanchier arborea "Robin
Hill")
Säulen-Hainbuche (Carpinus betulus "Frans
Fontaine")
Gemeiner Judasbaum (Cercis siliquastrum)
Dreilappiger Apfel (Eriolobus trilobatus)
Rot-Esche "Summit" (Fraxinus pennsylvanica
"Summit")
Amberbaum (Liquidambar styraciflua "Paarl")

Scharlach-Apfel (Malus tschonoskii)
Eisenholzbaum (Parrotia persica "Vanessa")
Stadtbirne (Pyrus calleryana "Chanticleer")
Schwed, Mehlbeere (Sorbus intermedia
"Brouwsers")
Breitblättr. Mehlbeere (Sorbus latifolia "Henk
Vink")
Thüringische Säulen-Mehlbeere (Sorbus x
thuringiaca "Fastigiata")
Zierkirsche (Prunus schmittii)

D Gebietseigene Straucharten (Maßnahme M 1, M 2, M 4, P 1)

Besenginster (Cytisus scoparius)
Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Faulbaum (Rhamnus frangula)
Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
Grauweide (Salix cinerea)

Kreuzdorn (Rhamnus carthaticus)
Strauchhasel (Corylus avellana)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Rote Johannisbeere (Ribes rubrum)
Schlehe (Prunus spinosa)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Strauchhasel (Corylus avellana)
Weißdorn (Crataegus laevigata, C.
monogyna)
Wildapfel (Malus sylvestris)
Wildbirne (Pyrus pyraster)
Wein-Rose (Rosa rubunigosa agg.)

E Zierstraucharten (Maßnahme M 1, M 2):

Felsenbirne (Amelanchier ovalis. A. lamarckii)
Fingerstrauch (Potentilla spec.)
Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
Steinweichsel (Prunus malaheb)
Kirschpflaume (Prunus cerasifera)

Kornelkirsche (Cornus mas)
Perlmuttstrauch (Kolkwitzia amabilis)
Ölweide (Elaeagnus multiflora)
Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
Scharlachdorn (Crataegus coccinea)

Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii)
Spiere (Spiraea arguta, S. bumalda, S.
japonica, S. vanhouttei)

F Hochstämmige Obstarten und -sorten

Apfel

Apfel aus Grünheide
Danziger Kantapfel
Finkenwerder Prinzenapfel
Glockenapfel
Grahams Jubiläumsapfel

Gubener Warraschke
Rheinischer Krummstiel
Riesenboiken
Roter Eiserapfel
Winterrambour

Birne Gute Graue
Petersbirne

Philippsbirne
Poiteau

Kirsche Büttners Rote Knorpel
Dönissens Gelbe Knorpel

Fromms Herzkirsche
Kassins Frühe Hezrkirsche

Pflaume
Flotows Mirabelle
Mirabelle von Nancy

Ontariopflaume
Wangenheimer Frühzwetsche

Nüsse und Wildobst
Esskastanie "Bouche de Betizac"
Esskastanie "Marigoule"
Geisenheimer Walnuss

Walnuss "Mars"
Walnuss "Wunder von Monrepos"
Weiße Maulbeere

G Kletterpflanzen Fassadenbegrünung

Haftwurzler/Wurzelkletterer:

Efeu (Hedera helix)
Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba)
Immergrüne Kriechspindel (Euonymus
fortunei in Sorten)

Jungfernrebe (Parthenocissus inserta)
Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)

Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum)
Wilder Wein (Parthenocissus tricuspidata
"Veitchii")

Gerüst-Kletterpflanzen:

Akebie (Akebia quinata)
Blauregen (Wisteria sinensis)
Echter Wein (Vitis vinifera -Kulturformen)
Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba)
Hopfen (Humulus lupulus)

Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium*)
Kiwi (Actinidia arguta und A. chinensis)
Kletterrosen (Rosa sp.), R. arvensis
Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla)

Rosa Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
Schling-Knöterich (Polygonum aubertii)
Trompetenblume (Campsis radicans)
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia)

stcb3013
Textfeld
Anlage 2
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